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lutheriſche Geiſtlichkeit erhielt zwei Special - Superinten⸗

denten , zu Birkenfeld und Winterburg . Es wurde die

Commiſſaͤrs gebildet , der auf die Landſtraſſen , auf öffent-

liche Gebaͤude , auf das Grabenmachen und die Waͤſſe—

rungen , auf die Einfuͤhrung der Futterkraͤuter und åbn-

hatte . Endlich wurde fuͤr die bedeutenden Forſt - , Jagd⸗

und Fiſcherei⸗Intraden eine geſonderte Verrechnung auf⸗

geſtellt ; ſpaͤterhin folgte auch ein eigenes Oberforſtamt

får die hintere Grafſchaft nach .

VII .

Religionsproceſſe .

Im Jahr 1777 brah ein Uibel aug , das —nicht

in politiſchen Folgen gros war , wohl aber in der

nahen Gefahr , ſo wie in dem Schmerzen , welchen

es dem Gemuͤthe des Markgrafen , und in der Arbeit ,

die es unſerm Miniſterium ſowohl als den Cabinetten

anderer Hoͤfe machte , um es zu bekaͤmpfen, und zu ver⸗

nichten . Carl Friederich , voll Duldſamkeit und

ganz von dem Triebe beſeelt , ſeine neuen Unterthanen

hoch zu begluͤcken , im voraus aber ihnen alle Zuſagen
des Erbvertrags treulich zu halten — wird oͤffentlich an⸗

geklagt , daß ihre Religion unter Seiner Regierung
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gefaͤhrdet ſeyß. Um eine unmaͤſige Beſchraͤnkung Seiner

Regentenrechte , und um ihre herabwuͤrdigende Theilung
mit einer andern , verfaſſungswidrig neben Ihm admini —

ſtrirenden Gewalt — iſt ſchon beim oberſten Richter die

Bitte angenommen ; Vorverfuͤgungen des Reichshofraths

finden ſich mehr , als dieſer gerade gewollt hatte , geeignet ,
die nun ſchon beunruhigten Gemuͤther gegen ihren Lan —

desherrn allgemeiner aufzureizen ; und bald wird von

jenem Reichsgerichte ſogar dem Markgrafen — wenn

er nicht einſtweilen den Fortbetrieb der Sache in Win⸗

kelverſammlungen ungehindert geſchehen laſſen will —

mit einer auf Seine Koſten einruͤckenden kaiſerlichen

Localcommiſſion gedroht !

Um eine ſolche Erſcheinung als moͤglich zu begrei⸗

fen , iſt zuvoͤrderſt den baden - badiſchen Unterthanen nicht

Unrecht zu thun . Keinesweegs in ihrer Stimmung —

lag der Keim dieſer Verirrungen ; und ſelbſt der ver -

fuͤhrte Theil blieb nur aͤuſſerſt klein an der Zahl .

Die verwittwete Markgraͤfin Marie Victorie

hatte ihren Siz im Schloſſe zu Baden genommen . Ei⸗

nige Geiſtliche , benuzten die etwas ſchwaͤrmeriſche Froͤm⸗

migkeit dieſer Fuͤrſtin , die durch ihre Sittlichkeit und

Weltbildung , wie durch ihren Stand , ihre Reichthuͤmer

und Wohlthaͤtigkeit , als ein beſchuͤzendes hoͤheres Weſen

in jener Stadt verehrt war . Ihre Umgebungen ſagten

ihr ſo lange , bis ſie es ſelbſt glaubte , von der Wehr⸗

loſigkeit vor , in der denn doch die Sache der Religion
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bei einer blos proteſtantiſchen Regierung ſey. Ihr Ge⸗

wiſſen wurde beſchworen , daß ſie noch bei ihren Lebzeiten ,

als der von Gott beſtellte Schuzgeiſt fuͤr den Glauben ,

ein Werk ſtiften moͤge, auf das die ſpaͤten Nachkommen

fih ſtüzen und ſie ſeegnen koͤnnten . Nachdem ihr Wille

dafür erwaͤrmt war , wurde mit Hilfe einiger auslaͤndi⸗

ſchen Rathgeber , beſonders des Fuͤrſtbiſchofs von Speyer ,

der Plan angelegt , daß unter dem Titel einer catholiſchen

Conſiſtorial⸗Commiſſion , alle , nicht ohnehin vor der

geiſtlichen Behoͤrde, ſondern vor dem weltlichen Regenten

hangenden Rechte , ſobald ſie nur das Aeuſſere der Re —

ligion betreffen — dem Marfgrafen aus der Hand gez

nommen und theil voni dem Bifhof , theils von der

verwitweten Markgraͤfin , theils durch eigene Perſonen⸗

wahl der Unterthanen , allenfalls unter kaiſerlichem

Schuz — geleitet wuͤrden . Da man wohl fuͤhlte , daß

dieſes , alle reichsgeſezlichen Beſtimmungen und ſelbſt den

bbadiſchen , von den Unterthanen mit Dank angenomme⸗

nen Erbvertrag uͤberſchreitende Verlangen gebaut ſeyn

muͤßte auf den Beweis wirklicher Antaſtungen der

Religionsſicherheit , oder einer nahen Gefahr derſelben :

ſo wurde einige Jahre lang auf Faͤlle der erſtern Art ,

aber vergebens , zugewartet . Man entſchloß ſich alſo

hauptſaͤchlich wegen der Beſorgniſſe ) , um vor⸗

) „ Hauptſaͤchlich kuͤnftige Gefahr bei den

angenommenen Grundfåzen , beist eg im Manz

datsgeſuch , ſei der Grund der Beſchwerde ; die

Quelle muͤſſe verſtopft werden , und nur durch catholiſche
Dicaſterien könne dies geſchehen “.
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bauende Veranſtaltungen beim Reichshofrath i . Y- 1777

einzukommen , wozu Marie Victorie nicht nur das

Geld gab , ſondern auch im Verfolg ( 1778 ) eine Reiſe

nach Wien machte , den groͤßten Theil ihrer frommen

Stiftungen , in Capitalien , dem Erzhaus Oeſtreich ei —

genthuͤmlich cedirte , und ihre uͤbrigen Verbindungen am

kaiſerlichen Hof benuzte , um Stoff anzulegen , der zu

einem , ihr ſelbſt fuͤrchterlichen Brand haͤtte auflodern

koͤnnen .

Da , um foͤrmliche Klaͤger aufzuſtellen , die Un -

terthanen mußten gorgeſchoben werden : ſo hatte die

Markgraͤfin noch beſondere 25000 fl. bei dem Ordinariat

zu Bruchſal hinterlegt , fuͤr einen aus den Zinſen zu

beſoldenden Syndicus , der den Gemeinen Baden und

Raſtatt in Kirchen - , Schul - und andern gemeinen

Landesangele genheiten die Gerechtſame bewah —

ren ſollte “ — im Grunde war aber eine Art Mitregent

in der ausübenden Gewalt gemeynt . Die Aufreizung

fing man natuͤrlich bei jenen Staͤdten an , die der Mark⸗

graͤfin die nächſten und dankbarſten , faſt nicht mehr im

Stand des freien Willena , waren — alio bei Baden

und Raſtatt ; aber die Emiſſarien hatten ſchon im gan⸗

zen Land ihr Vortraͤge ausgeſtreut — in den Dber -

aͤmtern Raſtatt , Eberſtein und Baden bereits Unter —

ſchriften empfangen “) . Da geſchah ſchnell genug der

) Sie beſchwerten ſich ſpaͤterhin in ihrem dritten Nachtrag ,

beim R. Hofrath : „ees ſeyen ( durch landesherrliche Gegen⸗
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erſte und weiſe Gegenſchritt unſers Gouvernements . Nicht

Strafgebote , die nur zu groͤſſerm Mißtrauen und heim⸗

lichen Schritten gereizt haͤtten , gingen aus , ſondern

vertraute Staatsdiener ſelbſt , die in Haupt - und Neben⸗

Orten die Vorſteher und Burgerſchaften vor ſich beriefen ,

und ſie erſt genau belehrten von der ſchlimmen Tendenz

des Unternehmens , von den traurigen Folgen eines ewi —

gen Zwieſpaltes , von deſſen ſchwerer Vereinigung mit

ihrem abgelegten Huldigungseide , von der Schmach und

Reue die die Anklaͤger eines ſo guten Fuͤrſten vor aller

Welt treffen werde Man warnte ſie vor Schaden , ohne

zu drohen oder zu verbieten — und dieſe Maͤſigung ver⸗

fehlte nicht ihres Zweckes . Bald konnte jeder landesherr⸗

liche Commiſſaͤr erfreulich die erhobenen Antworten der

meiſten Unterthanen — die , nad der allgemeinen Be

lehrung , auch noch einzeln vorgerufen wurden — melden :

„ das ſey ein ganz anderes , als was ihnen dunkel anz

„ getragen worden ; ſie haben keine Klage gegen ihren

„Fuͤrſten , hoffen auch nie eine zu finden , wollen ihm

„getreu ſeyn bis in den Tod , und glauben keinen Syn⸗

„ dicus noͤthig zu haben “ . Mehrere erzaͤhlten, wie ſie

zur Unterſchrift gleichſam genoͤthigt und die Thüren ver⸗

rammelt worden ſeyen .

maasregeln ) ſchon 23 Gemeinen zum Ruͤcktritt gebracht
worden “ . So ſehr war alſo das Uebel verbreitet . Dem
Stifte zu Baden aber und ſaͤmtlichen Kloͤſtern des Landes
iſt nachzuruͤhmen , daß ſie nie an dieſem Proceſſe Theil
genommen haben .

yif

(tig gegen

wnnn 1

P uhsaat.CondicaW

THütlieumtACUMM

amihana napy
NE

10nOrien

Cih 9

g a

bin ioy,

Huugelie



Cap . VH . 73

Mit ſtrenger Gerechtigkeit aber verfuhr man gleich⸗
zeitig gegen andere Amtsvergehen einiger Officianten ,
von denen man wußte , daß ſie geheime Anhänger am

Syndicat waren ; ihre Dienſtentlaſſung erfolgte durch

Rechtserkenntniß , und die Wirkungen der Gnade wurden

denjenigen entzogen , die in dem Landesregenten keinen

Landesvater erkennen und lieben wollten .

Die Anzettler in Baden , welche ſich ſchon durch

Correſpondenzen und Deputationen verſtrickt hatten , fonn -

ten nun nicht mehr mit den zugeſicherten , erweiterten

Vollmachten aufkommen - und mußten — da bald auch

die Stadt Raſtatt zuruͤck getreten — allein mit dem ,

unter dem Namen der Syndicatſache bekannten

Klagewerk , auf dem Kampfplaz bleiben . Es war nie

eine Landes - , nun nicht einmal mehr eine Amtsklage ,

und man machte doch Anforderungen fuͤr eine Landes —

haͤlfte. Die weitlaͤufigen Wechſelſchriften liegen dem

Publicum im Drucke vor und ſind — die Einmiſchung

unwuͤrdiger Kleinigkeiten abgerechnet — mit Feinheit

von beiden Seiten gefuͤhrt. Die Hauptbedenklichkeit der

Klaͤger war in die geſchehene Aufhebung der Regierung

und Kammer zu Raſtatt geſezt , ſtatt daß jezt nur zwei

catholiſche Glieder in jedes der gleichen Dicaſterien zu

Carlsruh gezogen worden , denen doch die Aufſicht und

Leitung aller Kirchenſachen und geiſtlichen Gefaͤlle über -

laſſen ſey. Im umgewandten Fall habe das corpus

evangelicorum die Nothwendigkeit behauptet , daß der
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catholiſche Fuͤrſt ein , von ſeinem Einfluß geſondertes

proteſtantiſches Conſiſtorium errichte und ihm alle kirch —

lichen und Schulangelegenheiten zu ordnen uͤberlaſſe.

Unſer Miniſterium ließ antworten : dieſe Nothwendigkeit

im umgewandten Fall ſey in dem Unterſchiede begruͤndet ,

daß ſelbſt die innern Religions - Sachen der evangeliſchen

Unterthanen von keinem eigenen Biſchof vertreten ſeyen .

Dem Landesherrn deſſelben Glaubens vermoͤgen und

pflegen ſie zwar dieſe ihre Collegialrechte zu uͤbertragen .

Wenn aber ein ſolcher nicht da ſey : ſo entſtehe eine,

ur durch ein Conſiſtorium auszufuͤllende Luͤcke, wozu noch

freiwillige Landesvertraͤge üͤber den Rechts - Umfang zu kom⸗

men pflegen — ſtatt daß im catholiſchen Lande der Bi⸗

ſchof , nach wie vor , ſeine Rechte fuͤr die Religion ausuͤbe .

Die Burger von Baden erwiederten : daß auch unter den,

dem catholiſchen Landesherrn zukommenden Kirchen —

rechten ſolche mitbegriffen ſeyen , die nicht weſentlich aus

der Landeshoheit flieſſen , ſondern die aus dem beſonderen

Vertrauen , das die catholiſche Kirche eines Landes in

den Fürſten ſeze , wenn er ihr eigenes , angeſehenſtes

Kirchen - Mitglied fey — ihm ebenfalls aufgetragen

ſeyen . Daher die naͤhere Beſchuͤzung - und Veranſtal⸗

tungsrechte in kirchlichen Angelegenheiten , die nicht gerade

das oberſte Hirtenamt des Biſchofs beruͤhren , oder die ,

aus einer Ueberlaſſung von dieſem , die

weltlichen catholiſchen Regenten mehr oder weniger in

Uibung bekommen haben . In dieſe Eigenſchaft der
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Mitdirection trete aber der evangeliſche Nachfolger nicht

ein ; und wenn die Kirche oder die Unterthanen ſie den⸗

nod in feiner Hand laffen wollen , ſo leide es die Natur

der Sache nicht anders , als daß er ſie durch Diener der —

ſelben Kirche ausuͤben laſſe . Zudem werde er noch an

den Zuſtand des Entſcheidjahrs gebunden — den hier

jeder Theil fuͤr ſich auslegte . Schon ehe dieſe Deduc⸗

tion unſerm Miniſterium im Rechtsweeg mitgetheilt ward ,

ließ daſſelbe ſie durch eine Privat - Druckſchrift dahin be —

antworten : es ſey nicht erwieſen noch wahr , daß die

Schuzherrlichkeit uͤber die catholiſche Kirche dem Regenten

nur als Mitglied derſelben zuſtehe ; der teutſche Kaiſer

ſey ja oberſter Schuzherr auch der evangeliſchen Kirchen .

Uibertragene Kirchenrechte eines Regenten ſeyen zwar

eine , mit den Staatsgrundſaͤzen vertraͤgliche Moͤglichkeit,
aber darum noch keine Wirklichkeit , ſo lange ſie nicht

bewieſen ſind . Die Rechte , die der catholiſche Fuͤrſt

uͤber die catholiſche Kirche ausuͤbt , und von denen die

biſchoͤflichen Rechte ſchon , nach der Natur dieſer Reli —

gion , ausgeſchieden ſich finden , ſeyen , da Veraͤnderungen

nicht vermuthet werden , als flieſſend aus der Fortdauer

des urſprünglichen Zuſtandes anzunehmen , nicht aber

aus einer Unterbrechung und nachmaligen Wiederherſtel —

lung , alſo mit doppelter Veraͤnderung . Man kenne

wohl den hiſtoriſchen Beweis vieler Uiberlaſſungen des

Staats an die Kirche , aber keinen vom umgewandten

Fal . Die Concordate der Regenten mit dem päbſtlichen
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Stuhl bezeugen , daß der Umfang der einen und andern

Gewalt in dieſem und jenem Lande verſchieden modificirt —

nimmermehr aber , daß dasjenige , was hiernach der

weltlichen verbleibt , ihr aus Uibertrag der Kirche zuge —

kommen ſey . Es ſey demnach der weitere gefolgerte Heim —

fall — ſo oft ein Regent anderer Religion auftritt und

keine beſondere Landesvertraͤge gezeigt werden koͤnnen —
ein Unding . Der Religionsfriede wiſſe davon nichts ,

und der weſtphaͤliſche meſſe den Biſchoͤfen ihre beſtimmten

Dioͤceſanrechte ſogar nur in ſoweit , als ſie im Normal

jahr beſeſſen worden , in den Laͤndern der andern Reli⸗

gion zu . Was aber der evangeliſche Nachfolger aus

ſeinem Territorialrecht uͤbe, und in eigener Perſon uͤben

duͤrfte , das koͤnne er auch durch alle Staatsdiener , die

er waͤhlen will , vollziehen laſſen — wie dieſes im um⸗

gewandten Fall die catholiſchen Nachfolger gleichergeſtalt

behauptet haben . Nicht nach der Frage : durch wen —

ſondern nach der : wie wird die Regentengewalt

ausgeuͤbt ? beſtimme ſich das Weſentliche der Religions⸗

beſchwerden . — Ruͤckſichtlich der Anwendung auf ein

einzelnes Land , wurde bemerkt , daß ohnehin der Schluß

von ſpeciellen Vertraͤgen und von einer teutſchen Lan⸗

deseinrichtung auf die andere , mißlich ſey ; daß aber das

Herkommen in mehrern Fuͤrſtenthuͤmern gemiſchter Re⸗

ligion vielmehr fuͤr den Markgrafen ſpreche ; beſonders

in Badenbaden , wo vor dem Anfall , den Evangeliſchen
in Malberg , Gernsbach und im Vorder - Sponheimiſchen
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kein eigenes Conſiſtorium gegeben geweſen ; und daß —

bei den , dem Erbvertrag v. 1765 vorangegangenen Trac⸗

taten — vom Miniſterium zu Raſtatt die Beibehaltung
der catholiſchen Landes - Collegien , oder wenigſtens einer

gewiſſen Anzahl von Raͤthen und Landbeamten , aus —

druͤcklich proponirt , aber davon wieder abgeſtanden wor —

den , als der durlachiſche Geſchaͤftstraͤger auf der erklaͤr —

Aden nte ten Inſtruction beharrte : „ daß ſein Furſt fih in Seinen

theii Regenten - Handlungen die Hånde nicht binden laffe , man

aber bei deſſen bekannter Toleranz und Maͤſigung ſich

verſichert halten duͤrfe , es ſollen die catholiſchen Qan -

deskinder von dergleichen Bedienungen , bei erfundener

Tuͤchtigkeit nicht ausgeſchloſſen werden “ . Dieſem Argu —

mente hatten die Klaͤger in ihrer Mandatsbitte mit der

Bemerkung zuvorzukommen geſucht : „ es habe des Erb —

vertrags , fuͤr die jezt behaupteten Religions - Anſpruͤche ,

gar nicht bedurft “ — was der Markgraf undankbar

fand .

Der Geſchichte genuͤgt an dieſen hervorragenden

Saͤzen aus viel mehrern Eroͤrterungen , in die ſie nicht
mit Der ganzen Rechts - Beurtheilung einzugehen hat *) ,

) Als i. J . 1778 der Haupt⸗Conſulent der Markgraͤfin zu⸗
gleich mit ihr in Wien auftrat : ſo richtete er ſeine muͤnd⸗

liche Solicitatur hauptſaͤchlich dahin : „ wenn der Landesherr

auch keine obligationem perfectam habe , ſeine Rehte
in sacris durch catholiſche Collegien verwalten zu laſſen ,

pangit ſo ſey doch eine imperkecta — nach den Verſicherungen ,
welche Carl Friederich Seinen neuen Unterthanen zu
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Am bedauerlichſten waren allemal die erbitternden einge⸗

flochtenen Nebenzuge . Indem die verwittwete Mark⸗

graͤfin — die aus dem Teſtament ihres Eheherrn die

Pflicht zu Stiftungen fuͤr bbadiſche Kirchen und Schu —

len auf ſich hatte — die Bedingung jener ewigen Con —

ſiſtorial - Commiſſion daran knüpfte , und mit der ihr

ihrer Beruhigung uͤber die Religion gegeben habe — nicht

zu verkennen “ . Aber dann hätten ſie nicht durch Sturm⸗

lauf vor dem Richter , der niemals auf ohligationes im -

perfectas ſprechen darf , ſich ſelbſt die gelindere Bahn ver⸗

ſchlieſſen muͤſſen . Haͤtte man die nachgefolgten Beſchwer⸗
lichkeiten voraus geſehen : ſo haͤtte der Markgraf ſich ohne

Zweifel aus freiem anfaͤnglichen Entſchluß gefallen laſſen ,

eben fo gut 3 oder 4 catholiſche Mitglieder — ſtatt der

allerdings geringen Zahl von zweien — in Seine Regie⸗

rung und Hofgericht ſowohl , als in die Kammer , aufzu⸗
nehmen . Es waͤre dieſes um ſo wuͤnſchenswerther und paate , À

leichter geweſen , als wirklich die Abſicht , wie in Reli - wieder S

gionsſachen verfahren werden ſolle , die redlichſte , mithin
nur noch der erſte Eindruck zu gewinnen , das Vertrauen

auf mehrere mitrathende Subjecte zu verbreiten , und daz

durch zu befeſtigen war . Nachdem aber die ſchon klagend
aufgetretenen Buͤrger weder in ihren Forderungen , noch in
der Art ihres Betriebs , leidliche Schranken hielten : fo
war der Markgraf — nicht etwa nur nach empfangenen
Rathſchlaͤgen , ſondern nach eigener Denkungsweiſe ſehr
entſchloſſen , keinen Mittelweegen jezt Raum zu geben ,
ſondern zuerſt Seine Regentenrechte vor Kaiſer und Reich
durchzufuͤhren . Seine ſpaͤtere Regierungsgeſchichte zeigt ,
daf Cr , beim Anwuchs Seiner Lande und Mittel , gern
eigene catholiſche Commiſſionen fuͤr ihre Kirchen⸗ , wie fuͤr fitu
die Schulſachen und die Stiftungen , niedergeſezt hat . Es nhe$
batten fih auh , durch den voranſchreitenden Geiſt der meneg
Zeit , fruͤhere Bedenklichkeiten verloren , mnie



Ca p. VII . 79

angebotenen Niederſezung einer ſteten catholifhen Shul -

commiſſion ſich nicht begnügte — der Markgraf aber, wegen

dieſer unausſtehlichen Anmuthung , ihre reiche Schulſtif —

tung , die er ſonſt Seinem Lande ſo gern bald gegoͤnnt

haͤtte , ſtandhaft zuruͤckwies : ſo ſtellten dies die Klaͤger
als gehaͤſſige Unterdruͤckungen des Flors und der Bil -

dung Seiner catholiſchen Unterthanen dar . Weil ferner

ein , bei dem Gymnaſium zu Baden als Lehrer ange —

ſtellter Weltprieſter , Der einen Orden mit paͤpſtlicher Dis -

penſation abgelegt hatte , nachmals wegen leichtſinniger

Handlung angeklagt , und doch ſeine Freiſprechung bei

der Regierung gerecht erfunden worden : ſo wurde am

Reichs - Hofrath vorgetragen : man untergrabe die Rez

ligion auch ſchon in den Schulen . Weil dem Oberkeller

zu Baden , der nur nebenbei die Renten der Exjeſuiten ,

welche der Landesherr ganz haͤtte an ſich ziehen koͤnnen,

verrechnete — ein lutheriſcher Adjunet zugegeben worden :

ſo hies es : man fange an , die geiſtlichen Fonds in die

Haͤnde der Acatholiken zu legen *) . Auf dieſe und ge⸗

ringere Angaben hin , war die Stoͤrung in Religion und

Sitten , beſonders aber immer die Stoͤrung im Beſtz ,

*) Wie verſchieden hievon der Markgraf dachte , beweist die

Verordnung v. 1778 , wornach die Verrechnung und Ad⸗

miniſtration der Heiligen - Fonds , welche unter der Ra -

ſtatter Hofkammer gefuͤhrt worden waren , jezt der Carls⸗

ruher Rentkammer abgenommen , und den betreffenden Ge⸗

meinen ſelbſt , unter gehoͤriger Staats - Aufſicht , uͤberlaſſen
worden find ,
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durch catholiſche Collegien regiert zu werden , behauptet ,

und nicht nur ein Mandat , ſondern auch , zu naͤherer

Unterſuchung und davuerhafter Abſtellung der Religions -

beſchwerden , eine kaiſerliche Localcommiſſion unter

Beiwirkung der biſchoͤflichen Ordinariate ,

nachgeſucht .

Haͤtten ſich um dieſe Beiwirkung die fuͤnf Dioͤceſan⸗

hoͤfe , zu welchen das kleine badiſche Land , dies - und

its Rheins gehörte “) , zugleich geregt : ſo wuͤrde

die Zumuthung , die dem ehrwuͤrdigen Markgrafen ge —

ſchah , noch empoͤrender in die Augen gefallen ſeyn . Aber

nur der Fuͤrſtbiſchof zu Bruchſal * Y als intervenientiſcher

Theil

Biſc

jenſei

) Diesſeits im noͤrdlichen Theil von Baden , bis an die

Oelbach , erſtreckte ſich die ſpeyeriſche Dioͤces ; im ſuͤdlichen
Theil der mittlern Markgrafſchaft und in unſern Bezirken
der franzoͤſiſchen Souveraͤnitaͤt , die Straßburgiſche ; uͤber
die catholiſchen Puncte des Oberlandes die Conſtanziſche ;
über Border - und Hinter - Sponheim die Mainziſche und

Trieriſche .

* ) Auguſt Graf von Limburg - Styrum — derſelbe welcher ,
waͤhrend des Betriebs obiger Proceſſe , 1780 , noch einen
andern heftigen Hader — der wenigſtens in der Gelehrten⸗
Republik mehr Aufſehen erregte , als er werth war — ge⸗
gen den Markgrafen aufruͤhrte und zu Wien mit der Syn⸗
dicatsſache verfolgte . Der von ihm ſelbſt empfohlene und
uns zugewieſene Profeſſor Wiehrl am Gymnaſium zu
Baden , hatte zu einer Disputir⸗Uibung Säͤze aus Fe⸗
ders practiſcher Philoſophie mit etwelcher Erweiterung
drucken laſſen , unter denen die ſchlimmſten waren : „ daß
der einzige urſpruͤngliche Grundtrieb des Menſchen die Sellbſt⸗
liebe — und daß es allemal pflichtwidrig ſey , zeitliche Guͤter hi Bat

T 8o,
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Theil beim R. TE aufgetreten , und hatte , feinem
Ausdruck nach , die Sache Gottes für angegriffen , die

Reichs - Gefeze und Erbvertråge fùr verlezt erklaͤrt . Er

unterſtüzte hauptſachlich die Beſchwerden der Stadt Ba⸗

den , behauptete aber auch in andern Beziehungen auf

zu verachten , wenn man ſie rechtmaͤſigetweiſe haben koͤnne “ .
dies: Statt dem jungen Mann die vaͤterliche Mahnung zu geben ,
f ni daßerkuͤnftig auch die Saͤze , die er nur mit Beſchraͤnkungen

vertheidigen wollte , ſogleich vorſichtiger ausdrucken moͤge —

wurde ein Verkezerungsfeuer angelegt . Der Fuͤrſtbiſchof
forderte jezt uͤberhaupt die theologiſche Cenſur , von der zu⸗
vor nie eine Rede war , uͤber ale in Dru kommenden

Lehrſaze des Gymnaſiums zu Baden , beſchuldigte jenen
A) Profeſſor det Inſubordination , verurtheilte ihn zu einer

Poͤnitenz und rief ihn ſogar — als einen biſchoͤflichenTi⸗
MSa tularen und geweſenen Zoͤgling des Bruchſaler Seminars

s im fii —von ſeiner Lehrſtelle im Badiſchen ab , wogegen ihm
fmnGji eine dortige Profeſſur angeboten wurde . Ais aber ber

irgifge; t Markgraf ſeinen Staatsdiener , der den Poſten nicht zuRanj
verlaſſen gedachte , in Schuz nahm : ſo erklaͤrte ihn dagegen
der Fuͤrſtbiſchof , „ wegen jener gegen die Glaubens : und
Sittenlehre anſtoͤſigen Saͤze“, fuͤr plathin unfähig irgend
ein oͤffentliches Lehramt , auſſer in dem Bruchſaler Semi⸗

narium , zu verſehen , In der Folge wurde dieſes dahin
gemaͤſigt, daß der Profeſſor ſich vorderſamſt perſonlich in

Bruchſal , um über feine Lehr - und Grundſaze gepruͤft
zu werden , ſtellen , oder weitere canoniſche Zwangsmittel
erwarten ſolle . Der Markgraf unterſagte ihm einſtweilen

dieſe dortige Erſcheinung , bot aber zugleich deſſen Stellung
dem Biſchof an ſobald nur dieſer das fuͤrſtliche Wort ge⸗
ben wollte , daß Wiehrl nicht unter dem Vorwand , er ſey
ein biſchoͤflicher Titular , den Schulen zu Baden entzogen

e werde . In Bruchſal aber wurde es uͤbel aufgenommen ,4
daß Baden Reverſalien fordere , wo ein untergeordneter Geiſt⸗

TI, Band , F
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ſeine Dioͤceſan - Rechte , zurückgedraͤngt zu ſeyn , wohin

er die ihm widerſprochene , ausgedehnte Aufſicht auf die

Jeſuitengüter und auf die Schulen des Landes mit -

rechnete .

licher , wegen ſeiner Lehre , ſeinem Obern zu Nede ſtehen

ſoll . Man beharrte alſo bei dem biſchoͤflichen Verbot , daß

Wiehrl keine oͤffentliche Lehrſtelle in der Diöces verſehen

ſolle , bis er uͤber ſein Lehrſyſtem , welches der Biſchof

nunmehr im Ganzen zu unterfuhen får nó :

thig erklarte , in Bruchſal Red und Antwort werde gegeben

haben . Es wurde nicht einmal das weitere badiſche Erbie⸗

ten angenommen , das biſchoͤfliche Commiſſarien in der Mark⸗

grafſchaft erſcheinen und dem Profeſſor alle beliebigen Er⸗

klaͤrungen abverlangen moͤchten . Cinige Jahre lang er—

ſchöpfte ſo der Markgraf , deſſen Schulanſtalt darunter ſicht⸗

bar litt , alle gelinden Mittel — vergebens , und zwei der⸗

ſelben ſind noch denkwuͤrdig: der Kampf von ſechs teutſchen

Univerſitaͤten , und die in Rom angelegten Verhandlungen !

Erſt ließ Carl Friederich zu Seiner Beruhigung , ſich
über die angeblichen Irrlehren Gutachten von der theolo⸗
giſchen und der philoſophiſchen Facultaͤt der hohen Schule

zu Freiburg ſtellen ; beide fielen gaͤnzlich zur Rechtfertigung
des Beſchuldigten aus . Der Biſchof ſeines Orts hatte

Reſponſen im entgegengeſezten Sinn —die er mit einem

vorangedruckten , gegen Irrlehren warnenden Hirtenbrief
vertheilen ließ — von den Univerſitaͤten Straßburg und

Heidekberg erhoben . Die leztere hielt noch ein Maas und

tadelte mehr die zu allgemeine Wortſtellung , als den innern

Gehalt der Theſen . Aber der erſtaunte Leſer des Straß⸗

burgiſchen Werks — weiß nicht , ob er um ganze Jahrhun⸗
derte ruͤckwaͤrts ſich verliere . Nach dieſem iſt die erſtere der

oberwåbnten Sentenzen verworfen als „ falsa , contra ex -

perientiam , arronea , haeresi proxima , omnis mo -
ralis doctrinae eversiva , cum placitis Epicuri , Spi -
Rosae , Hobbesii , Helvetii , Rousseauvii , aliorum -
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Ehe noch dieſe Schriften in Wien eroͤrtert wurden

und in der Zeit als die Markgraͤfin mit ihrer perſoͤnlichen
Sollicitatur dort erſchien , ſandten die Syndicaner ein

zweites Mandatsgeſuch nach : „ Beim drohenden Einſturz

que philosophastrorum hodiernae methodi , concor -1 F F
dans — impņpietati favens “ . Die andere thesis heist
fecar : „ nulla ratione ferenda , falsa , pessime sonans ,

piorum sensui contraria , piarum aurium offensiva ,
erronea , scandalosa — doctrinae haereticorum , de

religiosorum votis , favens — evangelicis consiliis
etaria , verbo Dei contraria , haeretica “ , ©o un -

terſtuͤzt, fuͤhrte nun der Fuͤrſtbiſchof ſelbſt die Sprache der

Verdammung . Daer einen ſeiner angeſehenen Geiſtlichen —
die ſelbſt im Domcapitel und im Vicariate zum groſen Theil

ſeine Schritte mißbilligten — in Verdacht PE der Ber -

faſſer des , gegen jene Univerſitäͤts⸗Gutachten herausgekom⸗

menen „ Sendſchreibens an einen Freund “

zu ſeyn : ſo ergriff er dieſe ein gedrucktes Pla⸗

cat vom 10 . Maͤrz 1781 in ſeiner ganzen Diöces , ſomit

auch in Barn , jum jotk Scandal unter dem Volk ,

an die Kirchenthuͤren anſchlagen zu laſſen . Nachdem im

Eingang iehrl mit grosgedruckten Namen , und
chrder unbekannte Schuzredner , zur Schau geſtellt find , heift

es : „ D nun dieſe heimliche Hirngeburt durch eine ge⸗

„wiſſe rfahrene Gemuͤther nicht taͤuſchen

der Uns von Gott verliehenen

„ Macht , it che Glauben und Sitten betreffen ,

„ zu richten , r er Erwaͤgung , und da nicht nur offen⸗

„bare 1
mdungen , ſondern auch eine ganz

lten ift , fuͤr noͤthig erachtet ,

a , zu bezeichnen .
chtes Sendſchreiben , als

irfeide, freche , von dem

nzlich abweichende und der
PaM ihren Verfaſſer aber ,

„ könne ,

„ Verk

„ſolche
K

Va
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ihrer Religionsverfaſſung , werde ihnen noch die unent⸗

behrlichſte Berathung zum Betrieb ihres Proceſſes abge⸗

ſchnitten “. Hier wurde theils die oberwaͤhnte Erſchei —

nung der badiſchen Hofcommiſſionen zur Vernehmung der

„falls er ein unſerer Gerichtbarkeit unterworfener Geiſtlicher

„. iſt , entſezen Wir , zu wohlverdienter Strafe ſeiner Frech⸗

„heit , ſeines Amtes und Pfruͤnde ; und alſo entſezt , falls

„ er fih dieſer Cenſur nicht fuͤgen will , erklaͤren Wir ihn ,

„ wie es ſonſt Rechtens iſt , fuͤr voͤllig regellos . Auch den,

„ oder die aus Unſerer Geiſtlichkeit , ſo den Druck dieſer

„ Schrift befoͤrdert oder irgend dazu behuͤlflich geweſen , ent⸗

„ſezen Wir gleichmaͤſig ihrer Stellen , und alſo entſezt , er—

„klären Wir ſie fuͤr regellos . Uiber dieſes , wenn Jemand

„ aus Unſerer weltlichen oder geiſtlichen Dienerſchaft in Zu—

„ kunft irgend etwas , es ſey innerhalb oder auſſerhalb Un—

„ſerer Dioͤces , drucken laͤßt, oder zum Druck behuͤlflich iſt ,

„ ohne Uns ſolches vorher zur gehoͤrigen Cenſur uͤberreicht

„ zu haben , den wollen Wir ohne Zuthun einiger andern

„ Erklaͤrung , auf der Stelle ſeines Amtes und Pfruͤnde

„entſezt wiſſen . Gegen den Verfaſſer gedachter Schrift ,

„ und andere Uibertreter dieſer Unſerer Verordnung , wenn

„ und zu welcher Zeit Wir ſie in Erfahrung bringen , be-

„ halten Wir Uns noch andere Weege vor , die zu Bezaͤh⸗

„ mung ihrer Verwegenheit dienlich ſeyn moͤgen; und wollen

„ indeſſen , daß dieſe Unſere verdammende Erklaͤrung und

„ Befehl Unſerer geſammten Dioͤces , damit Niemand ſeine

„ Unwiſſenheit vorſchuͤzen koͤnne , mitgetheilt werde “ .

Baden ließ dieſe Patente abnehmen , und die Unterthanen

belehren , uͤbrigens den Schreckſchuß in ſein Nichts zerplazen .
Mitlerweilen kamen die , von unſerer Seite erhobenen Gut⸗

achten der Univerſitaͤten zu Wien , Prag , Salzburg und

Fulda ans Licht , welche einſtimmig die Unbedeutenheit des
Gegenſtandes und die Unverfaͤnglichkeit der Lehrſaͤze Wiehrls ,

zumal wie er ſie nachtraͤglich ſelbſt erlaͤutert hatte , aus -

ſprachen . Das im Styl ſich hervorthuende Prager Reſpon⸗
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iw , , theil die Erſchwerung der Berathſchla —
S

gungen mit dem gewaͤhlten Syndicus angeklagt . Mit

der leztern hatte es die Beſchaffenheit , daß auf die deß —

fallfige Stiftung und Anſtiftung der Markgraͤfin hin ,

ſum ſagt unter andern : „Vielleicht iſt ſeit dem groſen

„ Zeitraum , da zu Conſtanz eine allgemeine Verſammlung

„aller Chriſten gehalten worden , keine Lehre mit ſo vielen
HarenSr „ verdammenden Zeichen gebrandmarkt worden , als die un —

„gluͤcklichen Badenſchen Saͤze“! — Die Sache machte nun
n Dut auch Aufſehen bei der Studien - Commiſſion in Wien ,

mi die es nicht gleichguͤltig fand , daß die ſeit mehrern Jahren

alfoentit in den oͤſtreichiſchen Schulen aufgenommenen Federiſchen

wean $in Lehrbuͤcher verkezert werden ſollten . Profeſſor Feder in Goͤttin⸗

werft i gen ſelbſt erhob ſeine Stimme durch Schloͤzers Briefwechſel —
uſſahul Der Markgraf ließ jene academiſchen Ausarbeitungen drucken ,

E bebil was nicht ſchon lateiniſch gefaßt war , in diefe Sprache

uͤberſezen und unter andern , zur Privatinformation , an

einen Cardinal in Rom ſenden , der äber dieſen Streit der

theologiſchen Facultaͤten in Teutſchland dem Papſt Pius VI

vorlegte . Nun bekam der Nuncius in Köln den Auftrag

zu einer Vermittlung , richtete aber nichts beim Fürſten
Auguſt aus , der nur noch ſtaͤrker entbrannte , daß Baden

durch den Abſprung an den römiſchen Hof , welcher als

eine foͤrmliche Provocation ausgelegt ward , den Rechten

des erzbiſchoͤflichen Stuhls zu Mainz und den Concordaten

der teutſchen Nation entgegen gehandelt . habe . Da aber

nun einmal die Sahe dort lag : fo flug Speyer den Weeg

ein , den Metropoliten zur Unterſtuͤzung aufzurufen , und

gemeinſchaftlich in Rom die feierliche kirchliche Unterſuchung

der gefaͤhrlichen Saͤze zu verlangen . Ein badiſcher Ab —

geordneter erſchien noch eben recht in Mainz , um ben fur -

furſtlichen Hof von einer andern Geſtalt der Sache zu uͤber⸗

zeugen . Man beſchraͤnkte ſich nun dort ebenfalls auf Ver⸗

mittlungsverſuche , wornach der Fuͤrſtbiſchof den Wiehrl vor

ſich rufen laſſen , mit guten Hirtenlehren verſehen und zu
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ein biſchoͤflich⸗ſtraßburgiſcher Staatsdiener , {fo ein in

fremden Pflichten und Schuz ſtehender Mann , ohne lan⸗

Mdie die viel aͤltern

ſeinem Lehramte nach Baden zuruͤck ſenden ſollte . Da aber

Auguſt dieſes verwarf : ſo verlor er die dort gehofte Stuͤze
noch mehr .

Pius VI ſezte indeſſen eine Congregation von Cardinaͤlen

nieder , und befahl denſelben , eine Anzahl von Theologen

mit der genauen Erorterung Bur den Andrang eines

Biſchofs , und den Kamp ademien , zu einer

Declarati ì ifa ſich eignenden, und ſelbſt

der Entſcheid
toliſck

werthen Contro⸗

vers , zu beſchäligen. Man fand in dieſer Beziehung da⸗

rin eine „ summa rei agenda ezi et in nplicata
deliberandi ratio “. Eine ſormelle Entſcheidung iſt nun

nie kund
geworden . Aber die Privatnachrichten , die der

badiſche Hof uͤber die ſehr billigen Anſichten Sr . Heiligkeit

und ihrer Congregation emp fangen hat , und das ſtiller ge⸗
wordene Benehmen des Fuͤrſtbiſchofs , laſſen vermuthen ,

daß demſelben nach dieſſeitigem Wunſch Winke zugegangen

ſeyn werden .

Inzwiſchen beſtand die biſchoͤfliche Suſpenſion unſers

Profeſſors in ſeiner Lehrſtelle noch immer . Baden hatte
ſeines Orts ihn , um die bittere Sache nicht noch mehr zu
erbittern , vom Lehramte dispenſirt und zu Bibliothek⸗

Helchätten gebraucht . Man ließ , nach den ſtuͤrmiſchen
Auftritten , noch uͤber ein Jahr ſo verflieſſen . Da ſich
Aar keine Spur zeigte , daß der Biſchof von ſelbſt ſein
Verbot aufheben wollte , und ibm bdie Sinnes - Aenderung
auch nicht in dem Grad zuzutrauen mwar, daf , wenn
man ihm neuerdings einen Schritt angemuthet haͤtte , nicht
der alte Geiſt wieder aufgeweckt wuͤrde , ohne zum Zweck zu

führen: fo mufte man vielmehr , und fonnte jezt , auf eine

Selbſthilfe denken , die die Sache gluͤcklich endigte . Mit

ai taatn MUaui
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erfordern , gewaͤhlt war ; daß er nach Belieben ins Land

ruͤkte , in Baͤden die Buͤrgerglocke eigenmaͤchtig laͤuten

ließ , Zuſammenkünfte abhielt und praͤſidirte , ohne eine

naͤhere Staatsaufſicht anzuerkennen . Da nun das Gou —

vernement fih aud ſonſt nichts Gutes von dem gewaͤhl—

ten Subject verſehen zu koͤnnen glaubte : ſo wurde dieſem

der Zutritt , nicht aber den Klaͤgern die Wahl eines un⸗

anſtoͤſigen Sachvertreters , unterſagt . Dieſelben belebten

indeß ihre Beſchwerden noch mit wiederholten perſoͤnlichen

Diputationen nach Wien und erwirkten , unerachtet der

erſtatteten markgraͤflichen Berichte , den R . Hofraths —

Beſchluß vom Zoten Maͤrz 1779 , „ daß zwar das Geſuch

dem Tnfang des Jahrs 1783 ſandte der Markgraf einen

Commiſſarius nach Baden ab , gemeſſen beauftragt , dem

Profeſſor Wiehrl in Gegenwart der andern Lehrer zu er⸗

klaͤren , dag feine bisherige Dispenfation vom Schulamte

nicht laͤnger erſtreckt werde , und er daſſelbe auf der Stelle

wieder antreten oder , nach einer Stunde Bedenkzeit , die

Anwendung unangenehmer Mittel erwarten ſolle . Durch

den ſo beſtimmten Ernſt der landesher ichen Aufforderung ,

ward Wiehrl in die Lage der Entſchuldihung bei ſeinen

geiſtlichen Obern geſezt und gab , ohne es auf Zwangs⸗

mittel ankommen zu laſſen , noch in Gegenwart des Com -

miſſärs , den Studioſen der Philoſophie , die man zugleich

im gewoͤhnlichen Schulzimmer verſammelt hatte , die erſte

Lehrſtunde wieder .

Auf des Profeſſors Anzeige des Vorgangs an den Fuͤrſt⸗
biſchof , forderte dieſer zwar von ihm eine naͤhere Darle —

gung des angedrohten Zwangs , und beſtand noch einmal

auf der Erſcheinung zum Examen , ließ aber damit die

Sache zur Ruhe gehn , die ſie laͤngſt verdient hatte .
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„ um Erkennung eines kaiſerlichen Protectoriums oder

„ Localcommiſſion noch zur Zeit nicht Statt , der Herr

„ Markgraf aber jenem gewaͤhlten Syndicus den Zutritt

„ zu den Zuſammenkuͤnften , in Qualität eines Sady

„ Patronens ) , nicht zu verſagen , und uͤberhaupt der

„ Impetranten auf keine Weiſe den rechtlichen Betriel

„ihrer Angelegenheiten zu erſchweren habe “ . Obſchor

nun die ſpaͤtere Folge gezeigt hat , daß hier das Reichs⸗

Gericht mehr nur mit Drohung einwirken , als dieſe

durchfuͤhren wollte oder konnte : ſo hatte dodh unfer Wi -

niſterium die Bedenklichkeiten , die damals vor Auzen

lagen , zu bekämpfen . Durch jene vorlaͤufige Verordnung
waͤre der Plan der Gegner , nur unter veraͤndertem Namen ,

ſchon erreicht geweſen ; es haͤtte nichts bedurft , als daf

die Hauptſache liegen geblieben waͤre , um einſtweilen
den kuͤhnen Syndicus , in fortgeſezter Aufwieglung der

Unterthanen , ſein Weſen treiben zu laſſen . Der Markgraf
ließ alſo jezt , in der Form gerichtlicher Exceptionen , die

ganze Jurisdiction des Reichshofraths fir diefe Sahe
— wodurch die Stadt eine neue Landeseinrichtung ver⸗

lange , und die erſt vor die Austräge gehoͤre — ſomit

auch deſſelben Befugniß , eine interimiſtiſche Ber -

ordnung hierin ertheilen zu köͤnnen , beſtreiten . Als

*) Die gedruckte markgraͤfliche Recursſchrift bemerkt , daß die
Eigenſchaft eines patroni causse , da ſie in keinem Geſez
rechtlich begrenzt ſey , nach Zeit und Umſtaͤnden weit oder
eng haͤtte gezogen werden koͤnnen .
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aber am 6ten April 1780 die Einrede der Auſtregal⸗
M i Inſtanz verworfen , die Fortſezung der Hauptverhand⸗

den di lung angeordnet , und einſtweilen die Klaͤger blos ange —

MS wieſen worden , von den uͤber ihre Rechtsangelegenheit

zu haltenden Zuſammenkuͤnften beim fuͤrſtlichen Amt

Baden gebuͤhrende Anzeige zu thun , an den Lan⸗

t . Mh- beheren aber das wiederholte Reſcript , wegen Zulaſſung
ü jenes Syndicus oder ſeines allenfallſigen Subftitu⸗

ten “ und wegen Nichtbehinderung der Impetranten

an ihrem Sachbetrieb , mit dem bedeutenden Anhang
Swi erging : „ damit Faiferlihe Majeftåt : niht in die Noth -

taw „wendigkeit geſezt wuͤrden , durch eine auf bes Herrn
l

„ Markgrafen Koſten abzuordnende Local⸗Commiſſion das

„Erforderliche berichtigen zu laſſen “: ſo fand ſich der

Fuͤrſt in Seiner Wuͤrde , und in der Sicherheit des Gluͤcks

Seiner Regierung , zu nah angeruͤhrt . Er ließ nunmehr

den Recurs gegen dieſen gerichtlichen Vorbeſcheid an den

Reichstag gelangen .

nichhng! ) Daruͤber beſchwerte ſich die nachmalige Recursſchrift nod
i mehr , weil hiernach jeder gefährliche Unbekannte haͤtte ein⸗

geſchoben werden können .

—
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